
  Entwurf vom 19.09.2023 

1 

Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung 

über die Digitalisierung des Gesundheitswesens 

vom ... 

Betroffene Erlasse (SGF Nummern): 

Neu: – 

Geändert: – 

Aufgehoben: – 

Der Grosse Rat des Kantons Freiburg 

gestützt auf Artikel 48 der Bundesverfassung vom 18. April 1999; 

gestützt auf Artikel 100 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 
2004; 

gestützt auf den Vertrag vom 5. März 2010 über die Mitwirkung der 
Kantonsparlamente bei der Ausarbeitung, der Ratifizierung, dem Vollzug und 
der Änderung von interkantonalen Verträgen und von Verträgen der Kantone 
mit dem Ausland; 

gestützt auf das Gesetz vom 11. September 2009 über die interkantonalen 
Verträge (VertragsG); 

gestützt auf die Botschaft 2023-DSAS-55 des Staatsrats vom 19. September 
2023; 

auf Antrag dieser Behörde, 

beschliesst: 

I. 

Art.  1 

1 Der Kanton Freiburg tritt der Interkantonalen Vereinbarung vom 12. 
Dezember 2022 über die Digitalisierung des Gesundheitswesens bei. Deren 
Text wird im Anhang zu diesem Gesetz veröffentlicht. 
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ANHÄNGE IN DER FORM SEPARATER DOKUMENTE  

Anhang 1: Interkantonale Vereinbarung über die Digitalisierung des 
Gesundheitswesens 

II. 

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

III. 

Keine Aufhebung von Erlassen in diesem Abschnitt. 

IV. 

Dieses Gesetz untersteht dem Gesetzesreferendum. Es untersteht zudem dem 
fakultativen Finanzreferendum. 

Der Staatsrat legt das Inkrafttreten dieses Gesetzes fest. 


